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Verordnung über das Abfliegen und Landen mit Luftfahrzeugen aus-
serhalb von Flugplätzen 
(Aussenlandeverordnung, AuLaV) vom 14. Mai 2014 (Stand am 15. Juli 2015) 

 
6. Kapitel: Nichtmotorisierte Luftfahrzeuge 
  Art. 21 Anwendbare Bestimmungen 
1 Für Aussenlandungen mit Ballonen, Fallschirmen, Hängegleitern und Segelflugzeugen gelten nur die Artikel 4, 5, 
17, 19, 20 und 22 sowie der 5. und 6. Titel dieser Verordnung; für grenzüberschreitende Flüge gilt zudem Artikel 
142 der Zollverordnung vom 1. November 20061. 
 Art. 4 Vorbehaltenes Privatrecht 
Die Rechte der an einem Grundstück Berechtigten insbesondere auf Abwehr von Besitzesstörungen und Ersatz 
ihres Schadens bleiben vorbehalten. 
  Art. 5 Verbot von Aussenlandungen bei Unfallstellen 
Aussenlandungen im Umkreis von 500 m um Unfallstellen aller Art sind so lange untersagt, bis die Rettungs- und 
Untersuchungsarbeiten abgeschlossen sind. 

  4. Kapitel: Verantwortlichkeit für die Aussenlandung 
  Art. 17 
1 Für die Sicherheit einer Aussenlandung ist die Kommandantin oder der Kommandant des Luftfahrzeugs nach den 
Bestimmungen der Verordnung vom 22. Januar 19601 über die Rechte und Pflichten des Kommandanten eines 
Luftfahrzeuges verantwortlich. 
2 Sollen mehr als zwei Luftfahrzeuge im gleichen Zeitraum an derselben Stelle Aussenlandungen durchführen, so 
müssen die Nutzerinnen und Nutzer gemeinsam ein Sicherheits- und Betriebskonzept erstellen.2 
3 In Bewilligungen, die das BAZL für mehrtägige Grossanlässe von internationaler Bedeutung erteilt (Art. 16 Abs. 3, 
29 und 39 Abs. 4), bestimmt es für die betreffende Landestelle eine verantwortliche Betreiberin oder einen verant-
wortlichen Betreiber. 

  5. Kapitel: Umweltvorschriften 
    Art. 19 Aussenlandungen in Schutzgebieten 
1 Aussenlandungen sind in den folgenden Gebieten unter Vorbehalt von Absatz 3 sowie Artikel 28 nicht zulässig: 
a.  Kernzonen von Nationalparks nach Artikel 23f Absatz 3 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19661 über 
den Natur- und Heimatschutz; 
b.  Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung nach Artikel 1 der Hochmoorverordnung vom 21. Januar 
19912; 
c.  Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung nach Artikel 2 der Verordnung 
vom 21. Januar 19913 über die Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler und nationaler Bedeutung; 
d.  Flachmoore von nationaler Bedeutung nach Artikel 1 der Flachmoorverordnung vom 7. September 19944; 
e.  Auengebiete von nationaler Bedeutung nach Artikel 1 der Auenverordnung vom 28. Oktober 19925; 
f.  eidgenössische Jagdbanngebiete nach Artikel 2 der Verordnung vom 30. September 19916 über die eidgenössi-
schen Jagdbanngebiete. 
2 Das eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) kann in weiteren, 
besonders empfindlichen Gebieten Einschränkungen für Aussenlandungen erlassen. Es hört vorgängig die interes-
sierten Kreise an. 
3 Für Aussenlandungen zu Arbeitszwecken gelten die folgenden Ausnahmen: 
a.  In den Schutzgebieten nach Absatz 1 gilt das Verbot nicht für Flüge im Auftrag der zuständigen kantonalen Be-
hörden sowie für Flüge für den Bau oder Unterhalt von Bauten und Anlagen, die vom Kanton bewilligt worden sind. 
b.  In eidgenössischen Jagdbanngebieten gilt das Verbot nicht für Flüge für die Wald- und Landwirtschaft, die Ab-
wehr von Naturgefahren, die Versorgung öffentlich zugänglicher Hütten und den Bau oder den Unterhalt von Bau-
ten und Anlagen im öffentlichen Interesse; für Flüge zu anderen Arbeitszwecken gilt das Verbot nur vom 1. Novem-
ber bis zum 31. Juli. 
c.  In den Auengebieten gilt das Verbot nicht für Flüge für die Abwehr von Naturgefahren und den Bau oder den 
Unterhalt von Bauten und Anlagen im öffentlichen Interesse. 
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4 Die Schutzgebiete mit den dazugehörigen Einschränkungen werden in den öffentlichen Luftfahrtpublikationen 
der Schweiz publiziert. 
  Art. 20 Überflüge über Schutzgebiete 
Das UVEK kann zum Schutz der Natur in Schutzgebieten nach Artikel 19 Absätze 1 und 2 für bestimmte Kategorien 
von Luftfahrzeugen Einschränkungen für Überflüge im Zusammenhang mit Aussenlandungen erlassen 
Art. 22 Aussenlandungen aus Sicherheitsgründen 
Kann zu einer sicheren Landung kein Flugplatz erreicht werden, so ist eine Aussenlandung ohne zeitliche und räum-
liche Einschränkungen zulässig. 
5. Titel: Strafbestimmungen 
  Art. 42 
Nach Artikel 91 Absatz 1 Buchstabe i LFG wird bestraft: 
a.  die Kommandantin oder der Kommandant, die oder der eine der Bestimmungen in den Artikeln 5, 6, 8 Absatz 
2, 16 Absätze 1 und 2, 18, 19 Absätze 1 und 2, 20, 25, 27, 30, 31 Absatz 1, 32, 34 und 37 verletzt; 
b.  wer eine der Bestimmungen in Artikel 39 Absätze 1 und 3 verletzt. 
  6. Titel: Schlussbestimmungen 
  Art. 43 Richtlinie 
Das BAZL hält die Grundsätze für den Vollzug dieser Verordnung, insbesondere der Artikel 10 Absatz 1, 16 Absatz 
3, 28, 29 und 39 Absatz 4, im Einvernehmen mit dem BAFU und dem ARE in einer Richtlinie fest. 
  Art. 44 Rechtsmittel des BAZL 
Das BAZL kann die Rechtsmittel des kantonalen und des eidgenössischen Rechts ergreifen. 
  Art. 45 Änderung anderer Erlasse 
Die Änderung anderer Erlasse wird im Anhang geregelt. 
  Art. 46 Übergangsbestimmungen 
1 Nach bisherigem Recht für Aussenlandungen erteilte Bewilligungen gelten, soweit die erfassten Aussenlandungen 
auch nach neuem Recht bewilligungspflichtig sind, bis zu ihrem Ablaufdatum weiter, längstens aber bis zum 30. 
November 2014. 
2 Wird ein vollständiges Gesuch für eine entsprechende Bewilligung nach neuem Recht spätestens einen Monat 
vor dem nach Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt eingereicht und kann das BAZL nicht rechtzeitig rechtskräftig darüber 
entscheiden, so verlängert es die bisherige Bewilligung für die Dauer des Verfahrens. 
3 Der 4. Titel gilt auch für bestehende Bauten und Anlagen, die zum Zweck von Aussenlandungen erstellt wurden. 
Bestehende Baubewilligungen, welche die Vorgaben der Artikel 39 und 40 bereits erfüllen, bleiben rechtsgültig. Ein 
Verfahren nach dem 4. Titel ist einzuleiten für: 
... 
4 Bei Ausbildungsflügen sind Aussenlandungen und Schwebeflüge in den eidgenössischen Jagdbanngebieten ab-
weichend von den Artikeln 19 und 34 Absatz 2 zulässig, bis das UVEK die in Artikel 35 Absatz 3 genannten Schu-
lungsgebiete bezeichnet hat. 
 
aus der Zollverordnung: 
Art. 142 Landung und Abflug 
(Art. 44 Abs. 1 ZG) 
1 Landung und Abflug dürfen im grenzüberschreitenden Luftverkehr nur auf Zollflugplätzen erfolgen. Flüge in ein 
oder aus einem Zollausschlussgebiet gelten als grenzüberschreitende Flüge. Die EZV kann Landungen und Abflüge 
auch ausserhalb von Zollflugplätzen bewilligen. Sie legt in der Bewilligung die Bedingungen fest.1 
2 Muss ein Luftfahrzeug auf einem Flugplatz landen, der kein Zollflugplatz ist, so muss die Flugplatzleitung oder in 
deren Abwesenheit die Kommandantin oder der Kommandant die nächste Zollstelle benachrichtigen und deren 
Weisungen befolgen. 
3 Muss ein Luftfahrzeug bei dringender Gefahr oder höherer Gewalt ausserhalb eines Flugplatzes landen, so muss 
die Kommandantin oder der Kommandant die nächste Zollstelle benachrichtigen und deren Weisungen befolgen. 
4 Das Luftfahrzeug, die Besatzung, die Passagiere und die Waren bleiben bis zum Eintreffen dieser Weisungen unter 
Aufsicht der Ortsbehörden. 

 
1 Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 der Aussenlandeverordnung vom 14. Mai 2014, in Kraft seit 1. Sept. 2014 (AS 2014 
1339) 
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